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(54) Verfahren und Anordnung zur elektronischen Flugdaten-/Flugzeiterfassung eines 
Luftfahrzeuges

(57) Bei einem Verfahren zur elektronischen Flugda-
tenerfassung eines Luftfahrzeuges und zur nachfolgen-
den Weiterverarbeitung in einer Unternehmens-Daten-
verarbeitung werden Daten an Bord des Luftfahrzeuges
während des Fluges erfasst und gespeichert und an zu-
mindest eine bodenseitige Datenverarbeitungseinrich-

tung übertragen. Bei Erkennung des Stillstands oder der
Außerbetriebnahme des Luftfahrzeuges wird ein bord-
seitiges Funkmodem eingeschaltet und gespeicherte, je-
doch noch nicht übertragene Daten werden an die bo-
denseitige Datenverarbeitungseinrichtung zur Auswer-
tung übertragen. Bei Erkennung einer Bewegung des
Luftfahrzeuges wird das Funkmodem abgeschaltet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
beziehungsweise eine Anordnung zur elektronischen
Flugdaten-/Flugzeiterfassung eines Luftfahrzeuges, zur
nachfolgenden Weiterverarbeitung in einer Unterneh-
mens-Datenverarbeitung für Abrechnung und Flugbuch-
führung.
[0002] In der Charterfliegerei (Privatfliegerei) existie-
ren bislang nur ungenaue manuelle (Papierbordbuch)
oder halbautomatische fehlerträchtige Hilfsverfahren
(Betriebszeitmessung oder GPS-Zeitmessung und Flug-
platzbestimmung im Cockpit) zur Zeiterfassung für die
spätere Abrechnung gegenüber Piloten.
[0003] Hierbei sind unterschiedliche Verfahren mit ver-
schiedenen Automatisierungsgraden bekannt:
[0004] Am weitesten verbreitet ist die ungenaue Ar-
beitsteilung zwischen Pilot (in der Privatfliegerei gleich-
zeitig Kunde) und dem Personal des Charterbetriebes.
Der Pilot und Kunde macht nach einem Flug handschrift-
liche Eintragungen in ein Bordbuch. Diese übernimmt er
von selbst gemachten Notizen während des Starts und
der Landung, oftmals durch spätere Schätzungen. In sel-
tenen Fällen kann er sich der Unterstützung eines
GPS-Navigationsgerätes an Bord bedienen, das Start,
Landezeit und Ort evtl. fehlerbehaftet protokolliert hat.
Auch piloteneigene elektronische Aufzeichnungshilfen
auf GPS- oder Luftdruckbasis können ihm dabei helfen.
Letztendlich führt der Pilot/Kunde aber handschriftlich
die Eintragung in das Bordbuch durch, das Basis für die
weitere Datenverarbeitung ist. Eine Kontrolle durch das
Unternehmen ist nur schwer durchführbar.
[0005] Es sind weiterhin unternehmenseigene, im
Luftfahrzeug fest installierte Erfassungshilfen bekannt.
Diese arbeiten meist auf Betriebsstundenzählerbasis
oder verwenden als Zählkriterium Spannungsdetektoren
am Bordnetz oder sie verwenden die GPS-Geschwindig-
keit bzw. Luftdruckänderung als Start/Landekriterium für
die Zeiterfassung. Solche Geräte gibt es auch mit Pilo-
ten-Identifizierungsmöglichkeit. Bei einer solchen Lö-
sung führt der Pilot zwar immer noch ein Bordbuch, je-
doch ist dies nicht mehr Basis für die Abrechnung. Für
die Abrechnung liest das Unternehmen die Daten mit ei-
nem tragbaren PC oder einem Datenträger manuell aus
der an Bord eines Luftfahrzeuges befindlichen Einheit
aus, transportiert sie physisch auf einem Datenträger in
das Büro und speichert sie manuell in einem Unterneh-
mens-PC mit Abrechnungssoftware wieder ein. Das Luft-
fahrzeug muss sich bei diesem Arbeitsgang des Unter-
nehmens physisch in erreichbarer Nähe befinden, um
die Daten auslesen zu können. Dies ist bei Langzeitchar-
ter (Urlaubsflügen) nicht zwingend der Fall und führt zu
weiteren Schwierigkeiten. Die Daten müssen manuell
vor einer Weiterverwendung um Fehler bereinigt werden.
[0006] Es existieren Teillösungen auf GPS-Basis in
Navigationscomputern, die Flugplätze sowie Start und
Landezeiten aufzeichnen. Diese Daten eignen sich nicht
unmittelbar für die weitere Unternehmensbuchhaltung,

da sie in vielen Fällen fehlerhaft sind. Beispielsweise wird
ein tiefer Landebahnüberflug oder ein Durchstartmanö-
ver bei starkem Gegenwind und Anwendung lediglich der
GPS Geschwindigkeitsmessung sowie der Strömungs-
abrißgeschwindigkeit eines Luftfahrzeuges als Landekri-
terium, als falsche Landung erkannt werden. Ebenso
wird eine Langsamflugübung mit Strömungsabriß, wie
sie in der Ausbildung bewusst herbeigeführt wird, unzu-
treffenderweise als Landung erkannt. Bei allen diesen
Lösungen ist die manuelle Handhabung und Fehlerkor-
rektur erforderlich, was bei abwesenden Luftfahrzeugen
zu Störungen und Verzögerungen im Betriebsablauf
führt. Ebenso fallen Personalkosten bei der Datenerfas-
sung und Übertragung an. Auch werden technische Stö-
rungen bei der an Bord befindlichen Einheit mangels
Echtzeit-Verarbeitung nicht erkannt, es besteht kaum ei-
ne Kontrollmöglichkeit, ob die Datenaufzeichnung pro-
blemlos funktioniert.
[0007] Aus der US 2003/0109973 A1 ist es bekannt,
Flugzeug-Log-Daten über drahtlose Kommunikation an
am Boden befindliche Nutzer zu übertragen, insbeson-
dere, um frühzeitig Informationen über erforderliche War-
tungsmaßnahmen zu erhalten. Die Daten können bei-
spielsweise über GPRS oder GSM übertragen werden,
wobei die Übertragung auf Anforderung von hierzu be-
rechtigten Nutzern ausgelöst wird. Hierbei sind jedoch
aufwendige Sensoren an Bord des Luftfahrzeuges erfor-
derlich.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren beziehungsweise eine Vorrichtung zu schaf-
fen, mit dem beziehungsweise mit der bei geringem Auf-
wand eine elektronische Flugdaten- und Flugzeiterfas-
sung und deren Übertragung und Auswertung in zuver-
lässiger Weise ermöglicht wird.
[0009] Diese Aufgabe wird gemäß einem Gesichts-
punkt der Erfindung durch ein Verfahren zur elektroni-
schen Flugdatenerfassung eines Luftfahrzeuges und zur
nachfolgenden Weiterverarbeitung in einer Unterneh-
mens-Datenverarbeitung gelöst, wobei Daten an Bord
des Luftfahrzeuges während des Fluges erfasst und ge-
speichert werden und an zumindest eine bodenseitige
Datenverarbeitungseinrichtung übertragen werden.
[0010] Dieses Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,
dass lediglich bei Erkennung des Stillstands oder Außer-
betriebnahme des Luftfahrzeuges ein bordseitiges Funk-
modem eingeschaltet und gespeicherte, jedoch noch
nicht übertragene Daten an die zumindest eine boden-
seitige Datenverarbeitungseinrichtung zur Auswertung
übertragen werden, und dass das Funkmodem bei Er-
kennung einer Bewegung des Luftfahrzeuges abge-
schaltet wird.
[0011] Vorzugsweise umfaßt das Verfahren den wei-
teren Schritt der Prüfung, ob eine Funkübertragungs-
strecke verfügbar ist, vor der Übertragung der gespei-
cherten noch nicht übertragenen Flugdaten.
[0012] Die an Bord erfassten und gespeicherten Daten
schließen vorzugsweise Positionsdaten und/oder Kurs-
daten und/oder Geschwindigkeitsdaten und/oder Hö-
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hendaten, die zu vorgegebenen Zeitpunkten erfasst wer-
den, und/oder eine Identifikation des Piloten ein.
[0013] Weiterhin können die an Bord erfassten und ge-
speicherten Daten die Zeitpunkte des Einschaltens bzw.
Ausschaltens eines Hauptschalters der elektrischen An-
lage des Luftfahrzeuges und/oder die Zeitpunkte der Er-
kennung einer Bewegung bzw. des Stillstands des Luft-
fahrzeuges einschließen.
[0014] Hierbei können die an Bord erfassten und ge-
speicherten Daten zumindest einen ersten Zeitpunkt, zu
dem eine Geschwindigkeit, die größer als die Abhebe-
geschwindigkeit des Luftfahrzeugs ist, überschritten
wird, und zumindest einen zweiten Zeitpunkt einschlie-
ßen, zu dem eine Geschwindigkeit, die kleiner als die
Landesgeschwindigkeit des Luftfahrzeuges ist, unter-
schritten wird, wobei diese Zeitpunkte mögliche Start-
bzw. Landezeitpunkte darstellen. Diese zumindest einen
ersten und zweiten Zeitpunkte können mit den zu diesen
Zeitpunkten erfassten Positionsdaten gespeichert wer-
den.
[0015] In der Datenverarbeitungseinrichtung der Un-
ternehmens-Datenverarbeitung können laufend aktuelle
Daten über Landebahnkoordinaten, Windvektoren und
Luftdruck an Landeorten und dergleichen gespeichert
werden und die bordseitig gespeicherten und an die Da-
tenverarbeitungseinrichtung übertragenen Daten mit
den gespeicherten aktuellen Daten abgeglichen werden,
um zu überprüfen, ob es sich bei den den möglichen
Landezeitpunkten zugeordneten Positionsdaten um
Landebahnen handelt, wobei die Höhe und die Position
sowie der Bewegungskurs geprüft werden und mit einem
Windvektor verrechnet werden.
[0016] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der Er-
findung wird eine Anordnung zur Erfassung der Flugda-
ten eines Luftfahrzeugs geschaffen, die an Bord des Luft-
fahrzeuges angeordnete bordseitige Einrichtungen zur
Erfassung und Speicherung der Flugdaten und zur Über-
tragung der gespeicherten Daten an eine bodenseitige
Datenverarbeitungseinrichtung zur Auswertung der
übertragenen Flugdaten umfasst.
[0017] Diese Anordnung ist dadurch gekennzeichnet,
dass die bordseitigen Einrichtungen eine Einrichtung zur
Feststellung des Stillstands des Luftfahrzeuges und von
dieser Einrichtung gesteuerte Einrichtungen zum Ein-
schalten eines Funkmodems zur Übertragung von ge-
speicherten, jedoch noch nicht übertragenen Flugdaten
bei Feststellung des Stillstands des Luftfahrzeuges und
zum Ausschalten des Funkmodems bei Feststellung ei-
ner Bewegung des Luftfahrzeuges einschließen.
[0018] Die bordseitigen Einrichtungen können Einrich-
tungen zur Piloten- bzw. Kunden-Identifizierung, zur Er-
mittlung der Position und/oder Bewegungssensoren für
den Stillstand, die Rollbewegung, den Start und die Lan-
dung einschließen.
[0019] Die bodenseitige Datenverarbeitungseinrich-
tung kann Einrichtungen zur Zuweisung der übertrage-
nen Flugdaten zu einer etwaig existierenden Flugzeug-
buchung einschließen.

[0020] Die bodenseitige Datenverarbeitungseinrich-
tung weist vorzugsweise Speichereinrichtungen zur lau-
fenden Speicherung aktueller Daten über Landebahnko-
ordinaten, Windvektoren und Luftdruck an Landeorten
und eine Vergleichereinrichtung zum Vergleich der bord-
seitig gespeicherten und an die Datenverarbeitungsein-
richtung übertragenen Daten mit den gespeicherten ak-
tuellen Daten auf, um zu überprüfen, ob es sich bei den
den möglichen Landezeitpunkten zugeordneten Positi-
onsdaten um Landebahnen handelt, wobei die Höhe und
die Position sowie der Bewegungskurs geprüft werden
und mit einem Windvektor verrechnet werden.
[0021] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw.
der Vorrichtung können die Daten mit einer ausreichen-
den Zuverlässigkeit erfasst werden, damit eine automa-
tische Eingabe und Auswertung in einem Abrechnungs-
system erfolgen kann, an das die so erfassen Daten über-
tragen werden. Hierbei wird die Datenmenge reduziert,
indem bereits an Bord eines Luftfahrzeuges eine Ent-
scheidung darüber getroffen wird, welche Daten gespei-
chert und übertragen werden müssen und welche nicht.
[0022] Da die Daten lediglich am Boden bzw. bei Still-
stand des Luftfahrzeuges automatisch übertragen wer-
den, können weit verbreitete und kostengünstige Über-
tragungstechniken, wie zum Beispiel GPRS-, GSM- oder
UMTS-Mobilfunktechniken, verwendet werden, die
sonst auf Grund der Gefahr einer Störung der Bordelek-
tronik nicht verwendbar wären.
[0023] Eine manuelle Bedienung ist hierzu nicht nötig,
und das Luftfahrzeug kann sich an einem beliebigen
Standort befinden. Bei fehlender Übertragungsmöglich-
keit wird die Übertragung der noch nicht übertragenen
Daten einer oder mehrerer Flugbewegungen und eines
oder mehrerer Flüge vollautomatisch nachgeholt, sobald
sich das Luftfahrzeug wieder im Stillstand in einem Be-
reich befindet, in dem eine Übertragung möglich ist.
[0024] Die an die Datenverarbeitungseinrichtung der
Unternehmens-Datenverarbeitung übertragenen Daten
werden in dieser zentral dadurch ausgewertet, dass sie
mit in der Datenverarbeitungseinrichtung laufend erfas-
sten und gespeicherten Daten über Flugplatzkoordina-
ten, inklusive Höheninformation und Landebahnausrich-
tung, Windgeschwindigkeiten und dergleichen vergli-
chen werden, um eine Plausibilitätskontrolle zu ermög-
lichen.
[0025] Neben der Erfassung und gegebenenfalls der
Korrektur der Daten kann das Abrechnungssystem auch
zentral eine Onlinereservierung bereitstellen und die Ab-
rechnung durchführen.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren und die Vor-
richtung kann in einfacher Weise so ausgestaltet werden,
dass wegen biometrischer Pilotenidentifizierung keine
aktive Pilotenbedienung, oder außer einer aktiven Pilo-
tenidentifizierung z.B. mit ID-Karte keinerlei manueller
Tätigkeiten seitens des Luftfahrzeug-Charterers mehr
nötig sind. Die Lösung funktioniert zudem in Echtzeit,
erlaubt eine simultane Flottenüberwachung bezüglich er-
folgter Landungen und ist unabhängig vom Standort des
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Luftfahrzeuges. Die Lösung integriert die Daten vollau-
tomatisch in eine Buchhaltungsdatenverarbeitung zur
weiteren Unternehmsflugbuchführung und Abrechnung
mit Fliegerkunden.
[0027] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
Erfindung anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0028] In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Aufbau des Systems,

Figur 2 einen Ablauf der Vorgänge auf dem Server,
und

Figur 3 ein Ablaufdiagramm des Verfahrens.

[0029] In Figur 1 ist der Aufbau eines solchen Systems
gezeigt. Eine Datenverarbeitungseinrichtung einer bo-
denseitigen Unternehmens-Datenverarbeitung oder ein
Server 1 ist über eine Funkübertragungsstrecke 2 mit der
an Bord eines Luftfahrzeugs befindlichen Einheit 3 ver-
bunden, die ihrerseits mit Sensoren 5 für Positionsdaten
und/oder Kursdaten und/oder Geschwindigkeitsdaten
und/oder Höhendaten verbunden ist, die zu vorgegebe-
nen Zeitpunkten erfasst werden. Der Server 1 stellt auch
die Onlinereservierung und Abrechnung zur Verfügung.
Die übertragenen Daten werden auf dem Server gege-
benenfalls automatisch durch Zeit-, Piloten- und Luftfahr-
zeugvergleich einer bestehenden Reservierung zuge-
ordnet, so dass bei der Abrechnung Frühbucher- und
Lastminute-Tarife berücksichtigt werden können. Es
kann sich hierbei auch um mehrere dezentral angeord-
nete Server handeln. Der Server 1 wird über zwei Über-
mittlungsstrecken erreicht: über die Funkübertragungs-
strecke 2 durch das Luftfahrzeug und eine (nicht gezeig-
te) Funkübertragungsstrecke oder eine Festnetzleitung
oder durch einen Internetzugang.
[0030] In Figur 2 ist zu sehen, welche Vorgänge auf
dem Server 1 ablaufen. Zuerst wird eine Reservierung
oder Stornierung für ein Luftfahrzeug vorgenommen.
Diese wird bestätigt oder abgelehnt, beispielsweise
durch eine Flugschule. Der Server 1 empfängt Daten,
die zuvor von der an Bord des Luftfahrzeuges angeord-
neten Einheit 3 über die Funkübertragungsstrecke 2
übertragen wurden. Auf dem Server 1 werden diese Da-
ten ausgewertet, wobei eventuell notwendige Windinfor-
mationen von einem WEB-Server 4 geholt werden kön-
nen. Nach der Auswertung kann die Abrechnung erfol-
gen.
[0031] Die Lösung behebt insbesondere folgende Pro-
bleme:

a) Verdienstausfälle durch ungenaue manuelle Kun-
denbordbuchführung
b) Das manuelle physische Handling von Datener-
fassungsgeräten, das keine Funktionsüberwachung
der Aufzeichnung in Echtzeit zulässt, Kosten verur-
sacht und nur am physischen Ort des Luftfahrzeuges
durchgeführt werden kann, entfällt, ebenso damit

verbundene Kosten.

[0032] Als an Bord eines Luftfahrzeuges befindliche
Einheit 3 dient im Beispiel ein GPRS-fähiger fest einge-
bauter Navigationscomputer mit angeschlossenem
GPS-Empfänger und einem integrierten Speicherkarten-
leser zur Aufnahme einer piloteigenen Speicherkarte zur
Pilotenidentifizierung
[0033] Die GPS-Daten erlauben der an Bord befindli-
chen Einheit, die einen Teil des Verfahrens realisiert, so-
wohl Positionsbestimmung, wie auch Bewegungsdetek-
tion (Rollen, Start, Landung), wobei dies über Geschwin-
digkeitsdetektion erreicht wird.
[0034] Die im Beispiel eingesetzte Mobilfunkkommu-
nikation GPRS verbindet die an Bord befindliche Einheit
3 mit dem Unternehmensserver 1 im Internet. Die Tele-
fonnummer (SIM-Karte) der fest eingebauten an Bord
befindlichen Einheit 3 wird für die Identifizierung des Luft-
fahrzeuges verwendet.
[0035] Ein typischer Ablauf ist in Figur 3 als Ablaufdia-
gramm wiedergegeben und in folgender Tabelle als Er-
eignis-Folgeablauf erläutert.

1) Einschalten des Hauptschalters
2) Die an Bord befindliche Einheit 3 beginnt zu ar-
beiten, schaltet die Funkübertragungsstrecke 2 an
und beginnt mit der Übertragung eventuell aufge-
zeichneter aber noch nicht übertragener Flugdaten,
und wertet die GPS-Daten fortwährend aus.
3) Einlegen der ID-Karte
4) Die an Bord befindliche Einheit quittiert diesen
Vorgang gegenüber dem Piloten mit einer Anzeige
in Flugbuchform.
5) Die an Bord befindliche Einheit 3 erkennt Bewe-
gung anhand der Geschwindigkeit, z.B. GPS-Ge-
schwindigkeit.
6) Wenn die Bewegung des Luftfahrzeugs erkannt
wird, wird die Funkübertragungsstrecke 2 ausge-
schaltet und der Zeitpunkt als Beginn einer Blockzeit
gespeichert
7) Die an Bord befindliche Einheit 3 erkennt eine
Geschwindigkeit, die größer ist als die Abhebege-
schwindigkeit des jeweiligen Luftfahrzeuges.
8) Die Startzeit wird mit Positionsdaten und Pilo-
ten-ID gespeichert (Beginn der Flugzeit)
9) Die an Bord befindliche Einheit 3 erkennt eine
Geschwindigkeit, die kleiner ist als die Landege-
schwindigkeit und damit die Landevermutung des
Luftfahrzeuges.
8) Die Landungsvermutung wird mit Positionsdaten,
Höhe, Kurs, Zeit und Piloten-ID gespeichert (vermu-
tetes Ende der Flugzeit)
10) Die an Bord befindliche Einheit erkennt bei Er-
reichen einer nahe bei Null liegenden Geschwindig-
keit einen Stillstand des Luftfahrzeuges.
11) Die Stillstand-Zeitpunkt wird als Ende der Block-
zeit gespeichert. Die Funkübertragungsstrecke 2
wird eingeschaltet
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12) Die Übertragung aller Zeitlogs inclusive Piloten
ID zum Abrechnungssystem wird gestartet, anhand
der Mobilfunkrufnummer identifiziert sich das Luft-
fahrzeug.
13) Das Abrechnungssystem des Servers 1 quittiert
den Empfang der Daten, woraufhin diese von der an
Bord befindlichen Einheit 3 gelöscht werden.
14) Das Abrechnungssystem führt eine Fehlerkor-
rektur der Start- und Landezeitpunkte durch oder
macht eine eigene Start- / Lande-Bewegungs-Still-
standsfeststellung auf der Basis von Flugbahnver-
folgung anhand der vom Luftfahrzeug übertragenen
Daten und einer Verknüpfung dieser Daten mit vor-
her erfassten Windinformationen und Flugplatzinfor-
mationen. Damit kann zu diesem Zeitpunkt eine Kor-
rektur der übertragenen Daten hinsichtlich von Lan-
devermutungen durch Berücksichtigung bodenge-
stützter Windinformation zum Zeitpunkt des vermu-
teten Landezeitpunktes erfolgen. Ebenso werden
detaillierte vertikale wie horizontale Flugplatzkoordi-
naten, Landebahnlängen und Kursdaten/Lande-
bahnrichtungsdaten zur Verifikation von Landun-
gen/Starts herangezogen. Unzutreffende Lan-
dungs/Startvermutungen, die durch Gegenwindfeh-
ler oder durch Langsamflugübungen außerhalb ei-
nes Landebahnkorridors entstanden sind, werden
unterdrückt.
15) Der Server 1 führt eine automatische Zuweisung
auf etwaige Reservierungen durch Piloten ID, Flug-
zeug und Zeitraumvergleich aus, wobei weiterhin
Abrechnungsvorgänge ausgelöst werden können.

[0036] Die bordseitigen Einrichtungen 3 zur Erfassung
und Speicherung der Flugdaten können entsprechende
Sensoren einschließen, deren Ausgangssignale in Ver-
gleicher-Einrichtungen mit Schwellenwerten verglichen
werden, wobei den Vergleichern eine Hysterese aufge-
prägt wird, um kurzzeitige Signalschwankungen bei der
Erkennung des Stillstandes, der Bewegung, der Abhe-
begeschwindigkeit und der Landegeschwindigkeit bei
der Auswertung zu unterdrücken, so dass die Aufzeich-
nung fehlerhafter Zeitpunkte schon bordseitig soweit wie
möglich vermieden wird und der Umfang der zu spei-
chernden und zu übertragenden Daten verringert wird.
[0037] Die bodenseitige Datenverarbeitungseinrich-
tung kann dann eine abschließenden Plausibilitäts- und
Fehlerkontrolle durchführen.
[0038] Diese bodenseitige Datenverarbeitungsein-
richtung kann einen Teil einer zentralen Unterneh-
mens-Datenverarbeitung sein, deren Dienste von einer
Vielzahl von Flugunternehmen genutzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur elektronischen Flugdatenerfassung
eines Luftfahrzeuges und zur nachfolgenden Wei-
terverarbeitung in einer Unternehmens-Datenverar-

beitung, wobei Daten an Bord des Luftfahrzeuges
während des Fluges erfasst und gespeichert werden
und an zumindest eine bodenseitige Datenverarbei-
tungseinrichtung übertragen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass lediglich bei Er-
kennung des Stillstands oder Außerbetriebnahme
des Luftfahrzeuges ein bordseitiges Funkmodem
eingeschaltet und gespeicherte, jedoch noch nicht
übertragene Daten an die zumindest eine bodensei-
tige Datenverarbeitungseinrichtung zur Auswertung
übertragen werden, und dass das Funkmodem bei
Erkennung einer Bewegung des Luftfahrzeuges ab-
geschaltet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch den weiteren Schritt der Prüfung, ob eine
Funkübertragungsstrecke verfügbar ist, vor der
Übertragung der gespeicherten noch nicht übertra-
genen Flugdaten.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten Positionsdaten und/oder Kursdaten
und/oder Höhendaten einschließen, die zu vorgege-
benen Zeitpunkten erfasst werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten Geschwindigkeitsdaten einschlie-
ßen, die zu vorgegebenen Zeitpunkten erfasst wer-
den.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten eine Identifikation des Piloten ein-
schließen.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten die Zeitpunkte des Einschaltens bzw.
Ausschaltens eines Hauptschalters der elektrischen
Anlage des Luftfahrzeuges einschließen.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten die Zeitpunkte der Erkennung einer
Bewegung bzw. des Stillstands des Luftfahrzeuges
einschließen.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an Bord erfassten und gespei-
cherten Daten zumindest einen ersten Zeitpunkt, zu
dem eine Geschwindigkeit, die größer als die Abhe-
begeschwindigkeit des Luftfahrzeugs ist, überschrit-
ten wird, und zumindest einen zweiten Zeitpunkt ein-
schließen, zu dem eine Geschwindigkeit, die kleiner
als die Landesgeschwindigkeit des Luftfahrzeuges
ist, unterschritten wird, wobei diese Zeitpunkte mög-
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liche Start- bzw. Landezeitpunkte darstellen.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest einen ersten und
zweiten Zeitpunkte mit den zu diesen Zeitpunkten
erfassten Positionsdaten gespeichert werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Datenverarbeitungseinrich-
tung laufend aktuelle Daten über Landebahnkoordi-
naten, Windvektoren und Luftdruck an Landeorten
gespeichert werden und die bordseitig gespeicher-
ten und an die Datenverarbeitungseinrichtung über-
tragenen Daten mit den gespeicherten aktuellen Da-
ten abgeglichen werden, um zu überprüfen, ob es
sich bei den den möglichen Landezeitpunkten zuge-
ordneten Positionsdaten um Landebahnen handelt,
wobei die Höhe und die Position sowie der Bewe-
gungskurs geprüft werden und mit einem Windvek-
tor verrechnet werden.

11. Anordnung zur Erfassung der Flugdaten eines Luft-
fahrzeugs, mit an Bord des Luftfahrzeuges angeord-
neten bordseitigen Einrichtungen zur Erfassung und
Speicherung der Flugdaten und zur Übertragung der
gespeicherten Daten an eine bodenseitige Daten-
verarbeitungseinrichtung zur Auswertung der über-
tragenen Flugdaten, dadurch gekennzeichnet,
dass die bordseitigen Einrichtungen eine Einrich-
tung zur Feststellung des Stillstands des Luftfahr-
zeuges und von dieser Einrichtung gesteuerte Ein-
richtungen zum Einschalten eines Funkmodems zur
Übertragung von gespeicherten, jedoch noch nicht
übertragenen Flugdaten bei Feststellung des Still-
stands des Luftfahrzeuges und zum Ausschalten
des Funkmodems bei Feststellung einer Bewegung
des Luftfahrzeuges einschließen.

12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bordseitigen Einrichtungen Sen-
soren für Positionsdaten und/oder Kursdaten
und/oder Geschwindigkeitsdaten und/oder Höhen-
daten einschließen.

13. Anordnung nach Anspruch 12, gekennzeichnet
durch Speichereinrichtungen zur Speicherung der
von den Sensoren erfassten Daten zu vorgegebe-
nen Zeitpunkten, wobei die Daten in den Speicher-
einrichtungen zusammen mit dem Zeitpunkt ihrer Er-
fassung gespeichert werden.

14. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bordseitigen Einrichtungen Ein-
richtungen zur Piloten- bzw. Kunden-Identifizierung
einschließen.

15. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bordseitigen Einrichtungen Be-

wegungssensoren für den Stillstand, die Rollbewe-
gung, den Start und die Landung einschließen.

16. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bodenseitige Datenverarbei-
tungseinrichtung Einrichtungen zur Zuweisung der
übertragenen Flugdaten zu einer etwaig existieren-
den Flugzeugbuchung einschließt.

17. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Datenverarbeitungseinrichtung
Speichereinrichtungen zur laufenden Speicherung
aktueller Daten über Landebahnkoordinaten, Wind-
vektoren und Luftdruck an Landeorten und eine Ver-
gleichereinrichtung zum Vergleich der bordseitig ge-
speicherten und an die Datenverarbeitungseinrich-
tung übertragenen Daten mit den gespeicherten ak-
tuellen Daten aufweist, um zu überprüfen, ob es sich
bei den den möglichen Landezeitpunkten zugeord-
neten Positionsdaten um Landebahnen handelt, wo-
bei die Höhe und die Position sowie der Bewegungs-
kurs geprüft werden und mit einem Windvektor ver-
rechnet werden.
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